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Redaktionsschluss: 
 

1. Ausgabe: 15. Mai 
2. Ausgabe: 15. Oktober 

 
Zur Information: Die Daten vom Redaktionsschluss bleiben künftig immer die-

selben. Wir nehmen die Berichte sehr gerne auch unter dem Jahr laufend entgegen 
via redaktion@graben.ch . 

 
Alle Ausgaben sind auch online unter www.graben.ch unter dem Reiter „Aktuelles“ 

abgelegt. 
 

 
 
 

Für die Redaktion zuständig sind: 
 

Natalie Brügger / Telefon 079 717 27 25 
Andrea Wyttenbach / Telefon 079 575 92 07 

 
 
 
 
 
 

Titelbild stammt von: Der entflogene Bienenschwarm wurde von einem Passanten 
aus Niederbipp entdeckt, welcher so freundlich war, uns das Bild zuzusenden. Wir 
hoffen, die Bienen haben ein neues Zuhause gefunden. 
 
 
 
 

 
Die verschiedenen Naturbilder, welche in der ganzen Zei-
tung zu finden sind, wurden uns wiederum von Ernst Zehnder 
zur Verfügung gestellt.  
Ernst verarbeitet seine Bilder auch zu praktischen und schö-
nen Geschenken weiter.  
Interessierte melden sich bei ihm unter ezehnder@bluewin.ch 
oder Telefon 079 772 59 41. 

  

mailto:redaktion@graben.ch
http://www.graben.ch/
mailto:ezehnder@bluewin.ch
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Kirchgemeinde 

 
  

Pfarramt Kreis Nord, Sophie Matschat 
Bettenhausenstrasse 10, 3360 Herzogenbuchsee 
Telefon: 076 510 39 01 
nord@ref-buchsi.ch/ www.ref-buchsi.ch 

 
 

 

Was ist Wahrheit             

  
Unter diesem Motto stand das diesjährige 
Café Théo im Dachstock des «Kreuz» in 
Buchsi. Was Wahrheit ist, bleibt für mich eine 
brisante Frage auch nach den drei anregen-
den Anlässen mit erhellenden Fachreferaten 
und regen Diskussionen.  
  
Als ich jung war, schien es mir einfacher mit 
der Wahrheit. Entweder etwas ist wahr oder 
es ist falsch, entweder jemand ist ehrlich oder 
er lügt, dachte ich. Später habe ich das diffe-
renzierter gesehen und zwischen objektiver 
und subjektiver Wahrheit zu unterscheiden 
gelernt. Wenn ich mit jemandem über Wahr-
heit sprach, lernte ich sprachlich sorgfältiger 
zu werden, damit klar wurde, ob es um Fak-
ten geht oder um mein Erleben. Meine Erfah-
rungen sind für mich wahr, müssen aber für 
mein Gegenüber keineswegs wahr sein. Dies 
zur Sprache zu bringen und auszuhalten, war 
und bleibt schwierig genug.   
  
Mittlerweile ist aber auch das Diskutieren 
über die andere Art von Wahrheit – was fak-
tisch wahr und real ist – sehr kompliziert ge-
worden. Es gibt oft keine gemeinsame 
Schnittmenge von faktischer Wahrheit mehr. 
Je nach gewählten Informationsquellen ist für 
mich Lüge, was für die anderen Wahrheit ist 
und umgekehrt. Es wird schwieriger, sich in 
einer Diskussion auf der Basis einer gemein-
samen Wahrheit auf andere Perspektiven 
einzulassen, weil bereits die Basis in Frage 
gestellt wird. Mir scheint, selbst wenn ich un-
endlich viel Zeit und Fachkenntnis hätte, wäre 
es mir unmöglich, jemanden, der andere 

Quellen verwendet, davon zu überzeugen, 
dass meine Informationen wahr sind oder zu 
beurteilen, ob die Informationen der anderen 
wahr sind.   
  
Wahr ist: Es war etwas los bei uns und es 
gibt noch viel zu entdecken  
Neben dem Café Théo haben wir spannende 
und bewegende Anlässe durchgeführt.  
Der Stummfilm mit Livemusik, auf den ich im 
letzten Artikel hingewiesen hatte, war in der 
gut besetzten Kirche ein toller Einstieg in die 
diesjährige Konzertsaison. Schaut doch im 
bunten Schaukasten auf der Homepage oder 
im Chilebrief, was unsere Organistin Jung-
Min Lee noch für musikalische Leckerbissen 
organisiert hat und was es sonst noch zu ent-
decken in unserer Kirchgemeinde.  
  
Am Valentinstag fand mit Erfolg das erste 
Candlelight-Dinner in der Kirche statt mit Mu-
sik, Gedichten und der Möglichkeit, sich ein-
zeln oder als Paar segnen zu lassen.  
 

   
  

mailto:nord@ref-buchsi.ch/
http://www.ref-buchsi.ch/
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Wahr ist: Wir brauchen euch!   
Wahr ist: Im Vertrauen unterwegs zu sein, hilft in 
aller Unsicherheit  
In aller Unsicherheit erlebe ich ein «Du», an das ich 
mich wenden kann, wenn ich dankbar, froh, wütend, 
hilflos oder traurig bin. Ich weiss, dass ich auf Jesus 
Christus schauen, still werden und lauschen, beten und 
mich auf die Bibel einlassen kann. Das ist für mich 
wahr, obwohl es sich diskutieren lässt, ob und in wel-
cher Hinsicht, die Bibel wahr ist, diese riesige Bibliothek 
menschlicher Erfahrung mit Gott. Möge es auch für 
euch wahr sein oder werden, so dass Ihr in aller Unsi-
cherheit mit Gott- und Urvertrauen unterwegs sein 
könnt!  
  
Sophie Matschat  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Montag, 6. Juli, 10.30 Uhr  
Taufgottesdienst bei der Sagi, Heimenhausen mit dem Jodlerclub Edelweiss, anschliessend 
Jodlerchilbi  
  
Sonntag, 27. Juli,10.30 Uhr  
Taufgottesdienst am Inkwiler See mit den Alphornbläsern Oenzberg.  
Sitzgelegenheiten und Sonnenschutz bitte selbst mitbringen  
  
Sonntag, 16. November, 19.00 Uhr  
Gottesdienst im Schulhaus Kreuzfeld, Heimenhausen  
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Feuerwehr Verein Graben Berken 
 
Liebe Leserinnen  
Liebe Leser 
 
Unser Feuerwehr Verein hat am 9. August wieder Motorspritzen-Treffen. Zu diesem Treffen sind 
alle Einwohner der Gemeinde Graben und Berken, die interessiert sind, herzlich eingeladen.  
Für Speis und Trank ist wie immer gesorgt.  
 
Freundliche Grüsse Feuerwehrverein 
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Hornussergesellschaft 
 

 

 
 
Hoch geflogen, mit Bruchlandung  
 
Zum Saisonstart gibt es nichts Spektakuläres 
zu berichten. Einrichten, Bock setzen und los 
geht’s.  
 
In diesem Jahr starteten wir mit einem Klein-
anlass-Doppelwochenende in die Saison. 
Mitte März fand das Wanderhorn sowie das 
Frühlingshornussen gleich am selben Wo-
chenende statt. Wobei es sich eher nach 
Herbsthornussen anfühlte. Nach einem weite-
ren Wettspiel gegen Eriswil A starteten wir 
bereits in die Meisterschaft.  
 
Nach dem Abstieg in die 3. Liga wäre der so-
fortige Wiederaufstieg in die 2. Liga die logi-
sche Zielsetzung. Da im Hornussen aber eine 
grosse Ligareform bevorsteht ist dies gar 
nicht möglich. Die oberen Ligen werden ver-
kleinert und so gibt es sehr viele «Absteiger». 
Dies hat zur Folge, dass in der 3. Liga von 40 
Mannschaften nur gerade zwei überhaupt 
den Ligaerhalt schaffen können. Alle anderen 
werden nächstes Jahr in der 4. Liga spielen. 
So wird der Aufstieg erst nächstes Jahr wie-
der zum Thema und wir betrachten diese Sai-
son als Übergangsjahr um Schwung für die 
nächste Spielzeit aufzunehmen.  

 
 
Dies ist uns auch sehr gut geglückt. Nach vier 
Spielen sind wir Punktgleich mit Schafhausen 
an der Tabellenspitze und können so sogar 
vom Ligaerhalt träumen. Klingt komisch, ist 
aber aufgrund der oben aufgeführten Reform 
leider so…   
 
Nach den ersten beiden Meisterschaftsrun-
den hatten wir sogar den besten Einzelschlä-
ger der ganzen Liga in unseren Reihen. Rein-
mann Simon grüsste mit dem Rangpunkte-
Maximum und am meisten Schlagpunkten 
vom Leaderthron. Dieser Höhenflug wurde 
aber abrupt gestoppt. Beim Abbau an der 
Haga ist es passiert. Nach zwei Wochen Spi-
talaufenthalt war das Wadenbein etc. wieder 
zusammengeflickt und nun geht es nach der 
Bruchlandung wieder an den Aufbau. Wir hof-
fen, dass Simon uns an den Festen im Herbst 
wieder unterstützen kann. An dieser Stelle 
gute Besserung!  
 
In der Frühlingsausgabe der Grabe-Zytig darf 
natürlich auch der Hinweis auf unser Fisches-
sen und Plauschhornussen nicht fehlen. Die-
ses findet  
dieses Jahr am 21. Juni 2025 statt. Auch die-
ses Jahr starten wir bereits am Mittag mit 
Fischknusperli und mehr.  Wir freuen uns auf 
euren Besuch.    
 
Über Besuch freuen wir uns auch am Mitt-
wochabend im Training oder an unseren 
Heimspielen. Den Spielplan und weitere aktu-
elle Infos sind wie immer auf unserer Home-
page hggraben.ch zu finden.  
 
Hornussergesellschaft Graben  
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Gränzelos - Gemischter Chor Graben-Berken 
 
5 Tage vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe „Grabener Zytig“, ist 
der Chor vom „Fest der Musik“ in Einsiedeln und seinem Chorausflug 
ins Alpthal (Brunni – Holzegg, Alp Zwäcken,  eine Gruppe bis auf den 
grossen Mythen), erfolgreich und glücklich heimgekehrt. 
 
Mit dem „Emmentaler Hochzeitstanz“, „Am Himmel stoht es Stärnli“ 
und „Bring Him Home“, durften die beiden Chöre, „Gränzelos Graben-
Berken“ zusammen mit dem „Linksmähderchor Madiswil“, unter der Leitung von Barbara Ryf-
Lanz, einen sehr erfreulichen Bericht von den Experten in Einsiedeln entgegennehmen.  

  
 

Die Freude am Singen ist die Basis. Die regelmässigen Probenbesuche, die Motivation, die Ziel-
strebigkeit und das Gemeinschaftsgefühl der Sängerinnen und Sänger einerseits und die Kompe-
tenz, die Erfahrung und geduldige Arbeit der Dirigentin andererseits, sind die Elemente, die den 
„Chor Gränzelos Graben-Berken“ ausmachen. 
 
An der Vereinsversammlung vom 20. März 2025 ist der Chor um zwei neue Mitglieder zu 33 akti-
ven Sängerinnen und Sängern gewachsen. „So fägt’s eifach“! 
 
Vom 1. bis 4. Mai fand in der Ofenhalle der Porzi Langenthal das Frühlingsfest statt. Für den 
Abend „Genuss und Tradition“ vom Freitagabend, 2. Mai erhielten die beiden Chöre „Gränzelos 
Graben-Berken“ und „Linksmähderchor Madiswil“ ein Engagement. Der erste Block des Chores 
stand unter dem Motto „Heimatgefühl“. Im zweiten Block, nach dem Hauptgang, servierten die 
Sängerinnen und Sänger mit viel Gefühl in ihren Liedern, Leidenschaft, Liebe und Sehnsucht.  
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Mit Elan gehen wir jetzt an die Vorbereitungen unserer nächsten Choraktivitäten und freuen uns,  
 

- wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, an unseren nächsten Anlässen dabei sind – 
 

• Konzert 65+ am 26. Juni 2025 

• Raclette Abend am 25. Oktober 2025 

• Weihnachtskonzert am Sonntag, 7.12.2025 um 17.00 in der Kirche Madiswil und am Frei-

tag, 12.12.2025 um 20.00 in der Kirche Herzogenbuchsee 
 

…. Nur schon so viel, um einige Leckerbissen der beiden Weihnachtskonzerte herauszustreichen: 
„A Classic Christmas“, „Missa Brève“, „Amazing Grace“, „Unter Milliarden von Sternen“,“ I will 
follow Him“ aus Sister Act,“ Hallelujah“ aus - der Messias (G.F. Händel). 
 
Noch ist es nicht zu spät, wenn du Lust hast, an diesen Weihnachtskonzerten mitzusingen. Wir 
proben jeden Donnerstag ab 20:00 Uhr im Gemeindesaal Graben.  
 
www.gc-graben-berken.clubdesk.com  
 
www.facebook.com/Gemischter-Chor-Graben-Berken  
 
                                                                                                                             Annarös Hofer 
 

 
 

 

http://www.gc-graben-berken.clubdesk.com/
http://www.facebook.com/Gemischter-Chor-Graben-Berken
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Laternenumzug 2024 
 

"Am Himmu lüchtä d Stärne, da unde lüchte miiir" 
  
Am 16. November 2024 leuchteten in Graben Laternen und zahlreiche Kinderaugen. Ob es einen 
Laternenumzug in dieser Form schon mal in Graben gab, kann ich als "eher neue Grabnerin" lei-
der nicht sagen. Aber ich kann sagen, ich bin ziemlich sicher, dass es nicht der letzte dieser Art 
gewesen sein wird ;).   
  
Sechs Familien mit insgesamt zwölf Kindern liessen ihre Laternen leuchten, fast noch heller als 
der Mond an jenem Abend.   
  
Treffpunkt war bei Familie Marti in Schörlishäusern und schon bald machten wir uns auf die kleine 
Runde vorbei am Hof der Reinmanns und wieder zurück.   
  
Gross und Klein konnte sich an Finnenkerzen sowie leckerem Punsch wärmen. Alle Beteiligten 
steuerten etwas zum Apéro-Buffet bei und so kam auch der Gaumen nicht zu kurz. Viel Spass 
hatten auch die Kids beim Spielen miteinander im Garten - rutschbähnälä mal bei Nacht ist halt 
was ganz Besonderes. Ob das Highlight des Abends nun die selbst gebastelten und kreativen La-
ternen der Kinder, der grosse ziemlich volle Mond oder die Reinmann-Cervelat vom Grill war? 
Nun, eins steht fest: es war toll und verlangt nach Wiederholung ;).   
  
Du möchtest mit deinen Kids im 2025 auch dabei sein? Dann darfst du dich gerne via Whatsapp 
bei Nadja Marti (079 912 78 01) melden. Sie wird sich dann im Oktober mit den entsprechenden 
Infos melden. Wir freuen uns auf jedes Gesicht und jede Laterne, die sich dazu gesellt.   
  
Andrea Wyttenbach  
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In Gedenken an 
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Zeit schenken zum Durchatmen  
 

 
 
 
 

 
 
Angehörige, die jemanden zu Hause betreuen, sind oft rund um die Uhr im Einsatz. Umso 
wichtiger ist es, dass sie von jemandem wie Souraïa Bokreta unterstützt werden.  
  
Souraïa Bokreta strahlt, wenn sie von ihren Einsätzen als Freiwillige beim Schweizerischen Roten 
Kreuz Kanton Bern erzählt. Aufgewachsen im Emmental hat sie den Willen, sich um andere zu 
kümmern, sozusagen in die Wiege gelegt bekommen. Beide Eltern arbeiten bereits in der Pflege – 
Souraïa Bokreta ist diplomierte Pflegefachfrau.  
  
Gegenseitiges Vertrauen  
Als Freiwillige beim Roten Kreuz unterstützt Souraïa Bokreta betreuende und pflegende Angehö-
rige, indem sie ihnen ein paar Stunden Freiraum verschafft. In den vergangenen Monaten betreute 
sie dreimal pro Monat einen Mann, der unter Epilepsie leidet und sich zusätzlich von einem 
Schlaganfall erholen musste. Seine Frau konnte in dieser Zeit ihrem Engagement als Kursleiterin 
im Gesundheitsbereich nachgehen. «Wir gingen viel spazieren, machten Spiele oder assen zu-
sammen. Mit der Zeit fassten wir Vertrauen zueinander und ich konnte eine Beziehung zu ihm auf-
bauen», erzählt Souraïa Bokreta. In ihrer täglichen Arbeit als Pflegefachfrau in einem Akutspital 
sei dies zeitlich kaum möglich.   
  
Etwas Erfüllendes tun  
Nach ein paar Monaten, als es dem Patienten deutlich besser ging, endete das Engagement von 
Souraïa Bokreta bei der Familie. «Bei diesen Einsätzen konnte ich enorm viel in Sachen Ge-
sprächsführung und Beziehungsaufbau lernen», sagt sie. Und das Wichtigste: «Ich kann in meiner 
freien Zeit etwas Sinnvolles tun, etwas, das mich erfüllt.»   
  
Deshalb ist es für Souraïa Bokreta klar, dass sie weiterhin als Freiwillige für das SRK Kanton Bern 
im Einsatz bleibt.  
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Die Dienstleistung «Entlastung Angehörige» des SRK Kanton Bern ist sehr gefragt. Daher sucht 
die Organisation laufend neue Freiwillige. Möchten auch Sie Zeit zum Durchatmen und Krafttanken 
schenken? Übernehmen Sie stundenweise die Betreuungsaufgaben von Angehörigen. Freiwillige wer-
den für ihre Einsätze geschult.   

  

Weitere Informationen: srk-bern.ch/entlasten  

  
 
SRK Kanton Bern 
Region Oberaargau 
Gaswerkstrasse 33 
4900 Langenthal 

Telefon 062 923 28 60  
info-oberaargau@srk-bern.ch  
www.srk-bern.ch  

 

_______________________________________________________________________________________  

 

Adventsfenster 2025 
 
 
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinden Graben und Berken  
 
Es ist wieder Zeit für die Adventsfenster in unseren zwei Gemeinden. Darum wollen wir uns am 
10. September um 19 Uhr bei Anita Zaugg treffen, um die Termine festzulegen. 
  
Ich hoffe, dass wieder Viele mitmachen, damit an jedem Adventstag ein neues Fenster leuchtet. 
 
Herzlichen Dank  
Anita Zaugg 
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Anleitung zur brieflichen Stimmabgabe 
 

Die nachfolgenden Hinweise gelten nur für die briefliche Stimmabgabe. Stellen Sie mit der kor-
rekten Handhabung sicher, dass Ihre Stimmabgabe gültig ist und Ihre Stimme zählt!  
  

  

• Zum Öffnen des Kuverts auf der Rückseite die Auf-
reisslasche von rechts nach links aufreissen.  

• Stimmrechtsausweis und Abstimmungsmaterial 
herausnehmen  

  

• Stimmausweis auf der Rückseite zwingend unter-
schreiben und Rücksendeadresse wenn nötig er-
gänzen  

  

• Ausgefüllte Stimm- oder Wahlzettel ungefaltet ins 
separate Stimmkuvert legen.  

• Stimmkuvert zukleben.  

  

• Stimmkuvert zusammen mit der Ausweiskarte ins 
Abstimmungskuvert stecken.  

ACHTUNG | Die Ausweiskarte muss in Pfeilrichtung ins 
Kuvert geschoben werden, so dass die Pfeilrichtung auf 
der Ausweiskarte mit derjenigen auf dem Abstimmungs-
kuvert übereinstimmt.  

  

• Prüfen, ob die Adresse der Gemeindeverwaltung 
Graben im Fenster des Abstimmungskuverts kom-
plett ersichtlich ist.  

• Abstimmungskuvert zukleben.  
• Rechtzeitig der Post übergeben oder in die Brief-

kästen an folgenden Standorten einwerfen:  
• Schulhaus, Baumgarten 21, 3376 Graben   
• Gemeindeverwaltung Graben, Winkelstrasse  2, 

4913 Bannwil  
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 ACHTUNG | Die briefliche Stimmabgabe ist ungültig wenn:  
• Die Abstimmungs- und Wahlunterlagen nur im Stimmkuvert (d.h. ohne amtliches Abstim-

mungskuvert) abgegeben werden.  
• Die Unterschrift auf dem Stimmrechtsausweis fehlt.  

  
Der Gemeindeverwaltung Graben ist es ein Anliegen, dass die briefliche Stimmabgabe korrekt er-
folgt, so dass die Stimmen der stimmberechtigen Personen gültig sind und bei der Ausmittlung der 
Abstimmungs- und Wahlergebnisse berücksichtig werden können.  
  
Für weitere Fragen steht Ihnen die Gemeindeverwaltung Graben gerne zur Verfügung.  
  
  

  

Standort Briefkasten beim Schulhaus Graben; Anschrift «Stimm-/Wahlcouvert»  
_______________________________________________________________________________________  
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Weihnachtsmarkt in Graben 
 
In diesem Jahr findet der Weihnachtsmarkt «Weihnachtsgeflüster» bereits zum 3. Mal im Gemein-
desaal von Graben statt.  
 
Am Samstag, 22. November 2025 ab 15.00 – 22.00 Uhr und am Sonntag, 23. November 2025 ab 
11.00 – 17.00 Uhr öffnen sich unsere Tore in vorweihnächtlichem Ambiente. Die auserlesenen 
Aussteller zeigen ihr Handwerk vor Ort, oder lassen die Besucher gleich selbst kleinere Kreatio-
nen basteln. Wir möchten den Besuchern auf diese Weise einen Einblick in die Erschaffung der 
Verkaufsstücke ermöglichen.  
 
Auf dem Parkplatz vor dem Gemeindesaal findet der kulinarische Teil und weitere Aktivitäten, wie 
zum Beispiel das Geschichtenerzählen am Lagerfeuer statt. Wer in seinem eigenen Zelt einen 
Verkaufsstand errichten möchte, oder mit einer Attraktion wie Musik, Pony reiten, Marroni Verkauf 
oder anderem am Markt teilnehmen möchte, kann sich gern bei kissling.carmen@bluewin.ch un-
verbindlich für weitere Informationen melden.  
 
Wir dürfen auf zwei erfolgreiche Jahre mit zahlreichen Besuchern zurückblicken und sind stolz, 
dass unser kleiner Markt grossen Anklang findet. Wir freuen uns wiederum auf begeisterte Ge-
sichter und zahlreiche Einkäufe und wünschen Ihnen bis dahin einen warmen Sommer und einen 
goldenen Herbst.  
  
Bis bald  
 
Carmen Kissling Misteli und das OK Team «Weihnachtsgeflüster»  
  
  
Besuchen Sie für weitere Informationen und Impressionen unsere Homepage:  
weihnachtsmarkt-weihnachtsgefluester.jimdosite.com 
 
 
 
 
 

  

mailto:kissling.carmen@bluewin.ch
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Wir stellen vor 
 

Hallo mitenang! 

Mein Name ist Helen Schär und ich bin seit Ja-
nuar Mitglied des Gemeinderats Graben. Dort 
darf ich das Ressort Öffentliche Sicherheit be-
treuen. Ich bin 21 Jahre alt und studiere 
Rechtswissenschaften an der Universität Bern, 
wo ich mich besonders für internationale Be-
ziehungen und menschenrechtliche Themen 
interessiere. Neben dem Studium arbeite ich 
als Hilfsassistentin beim Vizerektorat Lehre der 
Universität. 

In meiner Freizeit spiele ich Cello und Klavier, 
interessiere mich für Literatur und Politik und 
gehe gerne joggen, am liebsten durchs Dorf 
und an der Aare entlang. Nach Stationen in 
den USA und in Amsterdam lebe ich seit 2023 
wieder mit meiner Familie im Burach.  

Ich finde es wichtig, dass sich auch junge Men-
schen in der Lokalpolitik engagieren. Umso 
mehr freut es mich, nun Teil des Gemeinderats 
zu sein. Bereits in den ersten Monaten konnte 
ich viel lernen und sogar Inhalte aus meinem 
Studium, etwa im Bereich des Verwaltungs-

rechts, in der Praxis zur Anwendung kommen sehen. Besonders dankbar bin ich für den herzli-
chen Empfang und die grosse Unterstützung durch meine Kolleginnen und Kollegen im Gemein-
derat sowie durch die Verwaltung. 

Ich hoffe, im Gemeinderat auch die Stimme einer jüngeren Generation einbringen zu können und 
freue mich darauf, einen positiven Beitrag für unsere Gemeinde zu leisten. 

eh liebä Gruess, 
Helen 
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Nach der Schule – Schulabgänger 2025 

 
 

I bi der Janis Friedli u bi 16ni. 
 
I mire Freizit spili gärn Unihockey z Langetau, i triffe mi 
aber ou sehr gärn mit Kollege. 
Nach de Summerferie vo ig ä Lehr aus Töffmech z 
Bützberg bim Gall a.  
 
Am meischte vermisse ar Schueu dueni sicher, dasi 
mini Kollege nüm au Tag gseh u u sicher ou die coole 
Usflüg, womer aube hei gmacht miter Schueu.  
 
Glich freui mi sehr uf d Lehrzit, am meiste druf dasi mis 
eigede Gäut verdiene, aber ou, dasi öbbis cha mache, 
womer Spass macht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ich bin Jonathan Hofer, 15 Jahre alt und werde nach 
den Sommerferien eine Lehre als Maurer bei Leuen-
berger in Herzogenbuchsee anfangen. Ich freue mich 
auf die Lehre und sicher auch darauf, mein eigenes 
Geld zu verdienen. 
 
Ich gehe in meiner Freizeit sehr gerne zum Thai-Boxen 
nach Langenthal. Aber auch den Ausgang mit Kollegen 
geniesse ich. 
 
An der Schule werde ich am meisten die Ausflüge ver-
missen und die Kollegen werden mir fehlen.  
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Zukunft Oberstufe Schule Aare Oenz 
 

 
Am 7. Mai wurde an einer Informationsveranstaltung in 
Heimenhausen über die beschlossene Änderung betref-
fend der Oberstufe unserer Schule umfassend orientiert. 

Es geht dabei hauptsächlich um die Überführung in das sogenannte «durchlässige Schulmodell». 
 
Erste Diskussionen zum Thema wurden in den Gemeinderäten bereits seit 2020 geführt. Ebenfalls 
bereits vor einiger Zeit sind die Abklärungen mit dem Schulinspektorat zu den Anforderungen an 
Infrastruktur und zulässigen Schulmodellen über die Bühne gegangen und eine erste Kontaktauf-
nahme mit dem Oberstufenverband in Herzogenbuchsee (OSH) fand statt. Im März 2022 stellten 
die Schulleitung Aare-Oenz und der Schulleiter OSH in einer Onlineveranstaltung das durchläs-
sige Modell vor. Dieses überzeugte eine Mehrheit und die Schulkommission machte sich an die 
Arbeit, wie das Modell am besten eingeführt werden soll. 
 
Situation heute: 
Die Oberstufe des Schulverbandes ist getrennt. Die SekundarschülerInnen gehen nach Herzogen-
buchsee, die RealschülerInnen werden in einer Gesamtklasse in Graben unterrichtet. Im Kanton 
Bern sind insgesamt noch 8 Schulen mit diesem Modell unterwegs. 
 

 
R: RealschülerIn / S: SekundarschülerIn 
Schon seit einiger Zeit gibt es immer mehr Gesuche, dass auch RealschülerInnen aus unserem 
Schulverband nach Herzogenbuchsee in die Schule gehen können. Diese Gesuche werden in der 
Regel vom zuständigen Gemeinderat bewilligt. 
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Modell Oberstufenverband Herzogenbuchsee: 
Seit 2022 wird in Herzogenbuchsee nach dem Modell «3B/ Spiegel» unterrichtet. Ab dem Schul-
jahr 2027/28 soll unsere Oberstufe in dieses Modell integriert werden. 
 

 
 
Beispiele für dieses Modell: 
 

 
 
Eine Änderung für die Oberstufe ist auch, dass die Jahrgänge nicht mehr gemischt werden. In 
Herzogenbuchsee wird nicht in gemischten Klassen unterrichtet. 
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Die Schulkommission sieht folgende Vorteile im Modell 3B: 

• SchülerInnen können individueller nach ihren Stärken gefördert werden 

• Es führt zu ausgeglichenen Klassen (Grösse) 

• Entlastung im Übertritt 

• Eine durchlässige Schule ist ein Abbild der Gesellschaft 

• SchülerInnen bleiben auch bei Niveauwechsel in ihrer Stammklasse 

Ausserdem: Langfristig wird vom Kanton gefordert, dass die Volksschule mit dem durchlässigen 
Modell geführt wird. Das bisherige Modell 1 des Schulverbandes wäre aus Sicht des Kantons nicht 
mehr bewilligungsfähig. 
 
Zukunft Schulhaus Graben 
 

 
 
Laut Fabian Wyss soll das Schulhaus in Graben weiterbestehen. Es wurde mit mehreren An-
sprechpartner Kontakt aufgenommen, um die weitere Nutzung des Gebäudes abzuklären. Ge-
nannt wurde der Kanton, welcher auf der Suche nach Schulraum für Sonderschulen ist, Stiftungen 
oder auch eine Nutzung für die Oberstufe Herzogenbuchsee selbst. Leider konnten bisher keine 
Zusagen verzeichnet werden. 
 
Bilder und Grafiken aus der Präsentation Fabian Wyss / Textzusammenfassung Natalie Brügger 
 

 
 

Neophyten Clean-Up-Day 
 
 

Diesen Samstag, 14. Juni von 8 bis 12 Uhr, hat die Gemeinde 
Graben zum ersten Neophyten Clean-Up-Day eingeladen. 
 
Alle sind herzlich eingeladen, tatkräftig beim Beseitigen der un-
erwünschten Pflanzen entlang der Önz mitzuhelfen. Anschlies-
send wird ein kleiner Imbiss beim Gemeindehaus offeriert. 
 
 
Mitbringen: 
Dem Anlass angepasste Kleidung und Handschuhe 
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Kluger Rat - Notvorrat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krisen wie Pandemien oder Unwetter können jederzeit die Versorgung unterbrechen. Ein Notvor-
rat hilft, kurzfristige Engpässe selbstständig zu überbrücken. Er soll nicht eine monatelange Krise 
abdecken, sondern ein paar Tage ohne Einkauf überbrücken.  
 
Empfohlen wird ein Vorrat an lagerfähigen Lebensmitteln und Wasser für etwa eine Woche. Dazu 
gehören trinkbares Wasser (mind. 9 Liter pro Person), haltbare Nahrungsmittel (z. B. Konserven, 
Reiswaffeln, Schokolade), Hygieneartikel (Toilettenpapier, Seife) und medizinische Güter (z. B. 
Schmerzmittel, Fieberthermometer). Wichtig sind auch Bargeldreserven, ein batteriebetriebenes 
Radio, Taschenlampe, Kerzen und ein Dosenöffner.  
 
Haushalte mit Babys, Haustieren oder Fahrzeugen sollten zusätzlich individuell vorsorgen (z. B. 
Windeln, Tierfutter, voller Tank). Integrieren Sie den Vorrat in den Alltag und kontrollieren Sie ihn 
regelmässig.  
 
Empfehlung persönlicher Notvorrat für 7 Tage: 
 
Getränke: 

⃞ Wasser zum Trinken und Kochen sowie für die 
Hygiene 

⃞ Frucht und Gemüsesäfte, Süssgetränke 

⃞ Tee, Kaffee 

⃞ Milch, Milchalternativen 

 

Medizinische Güter: 

⃞ Hygienemasken, Händedesinfektionsmittel 

⃞ Persönliche Medikamente, Schmerzmittel 

⃞ Wunddesinfektionsmittel, Verbandsmaterial 
(z. B. Pflaster, Kompressen, Verband) 

⃞ Fieberthermometer 

 
Lebensmittel, essbereit: 

⃞ Gemüse und Früchtekonserven (z. B. Mais, To-
maten, Ananas) 

⃞ Hülsenfrüchte (z. B. Kichererbsen, Bohnen in 
Tomatensauce) 

⃞ Fleisch, Fisch (z. B. Salami, Sardinen) oder ve-
getarische Alternativen 

⃞ Saucen (z. B. Pesto, Ketchup, Senf) 

⃞ Hartkäse 

⃞ Speiseöl, Gewürze 

⃞ Süsses (z. B. Schokolade, Zucker) und Salziges 
(z. B. Chips, Nüsse) 

 

Hygieneartikel: 

⃞ Körperpflege (z. B. Seife, Shampoo, Deodorant, 
Zahnpasta, Rasierer) 

⃞ Weiteres (z. B. Slipeinlagen, Tampons, Kon-
dome) 

⃞ Toilettenpapier, Papiertaschentücher 
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Lebensmittel, zu verarbeiten: 

⃞ Getreideprodukte (z. B. Teigwaren, Reis, Mü-
esli) 

⃞ Suppen (z. B. Fertigsuppen, Bouillon) 

⃞ Fertiggerichte (z. B. Rösti) 

 

Und ausserdem … 

⃞ Taschenlampe, Ersatzbatterien, Powerbank 

⃞ Kerzen, Streichhölzer 

⃞ Gaskocher, Grill, FondueRechaud und Brenn-
material 

⃞ Batteriebetriebenes Radio 

⃞ Bargeld in kleinen Scheinen und Münzen 

⃞ Abfallsäcke 

⃞ Dosenöffner 

 
_______________________________________________________________________________________  

 

Wir gratulieren 
 

«Jeder, der sich die Fähigkeit erhält, Schönes zu erkennen, wird nie alt werden.» 
 

 Franz Kafka 
 
 
Wir wünschen unseren Seniorinnen und Senioren gute Gesundheit und viele Tage, die ein Lachen 
auf ihre Lippen zaubern.  
 
Jubilaren 80ig, 85ig, 90ig und älter 
 
80-jährig     
Herr Hans Fiechter Kleinholz 2c 24.02.1945 80-jährig 
      
85-jährig     
Frau Marianne Kästli Baumgarten 20A 16.07.1940 85-jährig 
      
90-jährig und älter     
Frau Rosa Gygax Baumgarten 15F 01.01.1935 90-jährig 

Frau Erika Cartier Baumgarten 14C 23.10.1933 92-jährig 

Frau  Elisabeth Reinmann Kleinholz 2A 08.06.1927 98-jährig 
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Aus der Verwaltung 
 
Sommeröffnungszeiten der Gemeindeverwaltung 
Die Gemeindeverwaltung Graben ist während den Sommerferien vom 07.07. - 08.08.2025 wie folgt 
geöffnet: 
 

• Montag 08.30 – 11.30 Uhr 

• Dienstag 08.30 – 11.30 Uhr 

• Mittwoch geschlossen 

• Donnerstag 07.15 – 11.30 Uhr 

• Freitag geschlossen 

 
Auf vorherige Anfrage können auch Termine ausserhalb der obengenannten Öffnungszeiten ver-
einbart werden. Besten Dank für Ihre Kenntnisnahme. 
 

 
Hundesteuer 2025 
Alle Hundebesitzer erhalten im August die entsprechende Rechnung mit der Taxe von Fr. 75.00 pro 
Hund beziehungsweise Fr. 400.00 für Hundezüchter. Die Hundezüchter haben eine entsprechende 
Bestätigung des Zuchtverbandes vorzuweisen.  Als Basis für die Verrechnung gelten die Angaben 
in der Hundedatenbank Amicus. Für Hunde, welche am Stichtag (01. August) in der Gemeinde Gra-
ben gehalten werden, ist die Hundetaxe für das ganze Kalenderjahr geschuldet. Wir fordern alle 
Hundehalter auf, allfällige Mutationen (Zugänge/Abgänge) bis spätestens Mitte Juli 2025 selber in 
der Hundedatenbank Amicus zu ändern.   
 
Kontaktangaben: Telefon 0848 777 100 oder E-Mail info@amicus.ch. 
 

 
Baugesuche auch elektronisch einsehbar 
Die ordentlichen Baugesuche können auf der kantonalen Plattform eBau auch elektronisch einge-
sehen werden. Wichtig: Für den Zugriff ist zwingend ein BE-Login erforderlich (dasselbe wie bei-
spielweise für die Steuererklärung).  
 
Die Akten liegen bei der Bauverwaltung während der Auflagefrist nach wie vor physisch zur Ein-
sichtnahme auf. 
 

 
Wann braucht es eine Baubewilligung? 
Wenn Sie unsicher sind, ob Sie für Ihr Bauvorhaben, die Renovation oder die Umnutzung Ihrer 
Liegenschaft eine Baubewilligung brauchen, empfehlen wir Ihnen, frühzeitig bei der Bauverwaltung 
nachzufragen. 
 

 
  

mailto:info@amicus.ch
https://www.portal.ebau.apps.be.ch/public-instances?municipality=20321
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Bauen in der Landwirtschaftszone 
Wir möchten betroffene Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer wieder einmal mehr darauf 
aufmerksam machen, dass Bauvorhaben in der Landwirtschaftszone grundsätzlich sehr schwer zu 
realisieren sind (Bauverbotszone). Das für die Bewilligung zuständige kantonale Amt stellt nur unter 
gewissen Voraussetzungen eine Bewilligung in Aussicht. Falls sich Ihr Gebäude in der Landwirt-
schaftszone befindet und Sie etwas um- oder anbauen möchten, so melden Sie sich bitte vorgängig 
bei der Bauverwaltung oder direkt beim Amt für Gemeinden und Raumordnung in Bern (031 633 77 
70). Auch reine Umnutzungen unterstehen grundsätzlich der Bewilligungspflicht. 
 

 
Solar- und Photovoltaikanlagen | Richtlinien erneuerbare Energien 
Solar- und Photovoltaikanlagen bedürfen gestützt auf Artikel 22 vom Raumplanungsgesetz grund-
sätzlich eine Baubewilligung. Allerdings sind nach Bundesrecht gewisse Anlagen von der Baube-
willigungspflicht ausgenommen. Demnach können auf Dächern genügend angepasste Solaranla-
gen sowohl in der Bau- als auch in der Landwirtschaftszone in der Regel ohne Baubewilligung er-
richtet werden. Solar- und Photovoltaikanlagen dürfen nur dann baubewilligungsfrei erstellt werden, 
wenn sie an Gebäuden angebracht oder als kleine Nebenanlagen zu Gebäuden installiert werden 
und explizit den kantonalen Richtlinien entsprechen.  
 
Wichtig: Gemäss Artikel 18a des Raumplanungsgesetzes müssen Solaranlagen, die nicht der Be-
willigungspflicht unterstehen, vor der Realisierung der zuständigen Bauverwaltung gemeldet wer-
den, es besteht hierfür eine Meldepflicht. Die «Richtlinien erneuerbaren Energien» sowie das «Mel-
deformular» können der Gemeindehomepage www.graben.ch/bauen entnommen werden. Wenn 
Sie unsicher sind ob eine Baubewilligung notwendig ist, so nehmen Sie bitte frühzeitig mit der Bau-
verwaltung Kontakt auf. 
 

 
Information | Änderungen beim Vollzug der Feuerungskontrollen bei Anlagen mit Heizöl 
«Extra leicht» und Gas mit einer Feuerungswärmeleistung bis zu einem Megawatt per 
31.07.2025 
Ab dem 01.08.2025 ist das AUE für die Feuerungskontrolle zuständig, und Messungen dürfen nur 
noch von konzessionierten Messunternehmen durchgeführt werden. Für den Übergang gelten fol-
gende Regelungen: 

• Bei Anlagen, die bei der letzten Kontrolle keine Beanstandungen hatten und deren nächster 
Kontrolltermin (gemäss LRV) nach dem 01.08.2025 liegt, müssen die Gemeinden ausser der 
Aufbewahrung und Archivierung der Akten (vgl. Ziff. 3.4) nichts weiter unternehmen. Die An-
lagebesitzer sind verantwortlich, die Kontrollen in der festgelegten Frist durchführen zu las-
sen. Erfolgt dies nicht, wird das AUE die nötigen Schritte einleiten. 

• Wurde den Anlagebesitzern eine Frist gesetzt, die nach 01.08.2025 endet (z. B. für eine Sa-
nierung, Einregulierung oder Messung), geht das Verfahren ebenfalls an das AUE über. Das 
AUE überprüft, ob die Massnahme bis zur Frist umgesetzt wurde und leitet andernfalls die 
notwendigen Schritte ein. Die Gemeinden müssen die erforderlichen Unterlagen bereithalten 
(vgl. Ziff. 3.4). 

• Bei laufenden erstinstanzlichen Verfahren am 01.08.2025, in denen noch keine Verfügung 
ergangen ist, bleiben die Gemeinden grundsätzlich zuständig. Dies betrifft Fälle, in denen 
bereits Messungen oder umfangreiche Abklärungen stattgefunden haben, aber noch keine 
Anordnung (z. B. Sanierungsfrist) erlassen wurde. Wird anschliessend eine Anordnung ge-
troffen, ist dies dem AUE mitzuteilen. Das Verfahren wird dann vom AUE weitergeführt, das 
auch eventuelle Verfügungen vollstreckt.  
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Ab dem 01.08.2025 können Informationen zur Feuerungskontrolle auf www.be.ch/aue eingesehen 
oder per E-Mail an feuerungskontrolle@be.ch beim AUE angefordert werden 
 

 
Messstatistik 
Im vergangenen Jahr wurden in Graben zwei Geschwindigkeitsmessungen vorgenommen: 

Strasse Datum Messdauer 
Anzahl 

Fahrzeuge OB OV OV+ 

Baumgarten 03.01.2024 15.15 – 16.45 Uhr 76 6 0 0 

Schörlishäusern 22.08.2024 10.30 – 12.15 Uhr 158 22 0 0 

OB = Ordnungsbusse (<15 km/h zu schnell); OV= Ordnungsverfahren (15 -25 km/h zu schnell); OV+ = Ordnungsverfahren (>25 km/h zu schnell) 
 
 

 
Warum sollten Zäune, Mauern und Hecken einen Mindestabstand von 0.50 m zur Strasse 
einhalten? Wird dieser Abstand nicht beachtet, entsteht ein unklarer Strassenrand, der die Sicher-
heit gefährdet. Fussgänger, Radfahrer und Tiere werden schwerer wahrgenommen, was insbeson-
dere auf schmalen Strassen zu Unfällen führen kann. Beim Kreuzen von Fahrzeugen fehlt oft der 
notwendige Freiraum, besonders für Zweiradfahrer. 

  
 
 
Gute Sichtverhältnisse bei Einmündungen und Verzweigungen 
«Sehen und gesehen werden» – dieses Prinzip gilt besonders an Einmündungen. Nur wenn dort 
die nötigen Sichtverhältnisse gegeben sind, können sich alle Verkehrsteilnehmer rechtzeitig erken-
nen und richtig einschätzen. 
Innerorts gilt bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von: 

• 50 km/h muss eine beidseitige Sichtweite von 55 m gewährleistet sein. Der Blickwinkel sollte 
dabei bei einer Entfernung von 2.50 m zur Wartelinie möglich sein. 

• 30 km/h muss eine beidseitige Sichtweite von 35 m gewährleistet sein, ebenfalls bei 2.50 m 
Entfernung zur Wartelinie. 

Bei Neuanlagen muss dieser Blickwinkel bei einer Distanz von 3.00 m zur Wartelinie eingehalten 
werden. 
  



   Grabener Zytig 

 

 
26 

 

 
 
Zäune, Mauern und Hecken an Stras-
senkreuzungen sollten maximal 0.60 m 
hoch sein, um eine gute Sicht für Auto-
fahrer:innen zu gewährleisten. Die Au-
genhöhe von Pkw-Fahrenden liegt bei 
1.00 bis 1.20 m, und mit dieser Höchst-
grenze können alle Verkehrsteilneh-
menden, insbesondere Zweiradfah-
rende, rechtzeitig erkannt werden.  
 
Besten Dank für Ihre Mithilfe. 
 
 
 
 
 
Falsch entsorgte Akkus und Elektrogeräte sind 
brandgefährlich 
Lithium-Ionen-Akkus sind in vielen Alltagsgegenständen 
wie Smartphones, Vapes und E-Bikes zu finden. Doch 
auch in weniger offensichtlichen Produkten wie 
blinkenden Turnschuhen oder musikalischen 
Geburtstagskarten können diese Akkus stecken. Wird 
solches Elektromaterial nicht korrekt entsorgt, 
entstehen nicht nur Risiken für wertvolle Rohstoffe, 
sondern auch Brandgefahr. 
 
Die Kampagne brandgefaehrlich.ch, unterstützt von 
Swiss Recycle, INOBAT, SENS eRecycling und Swico, 
informiert darüber, wie man Elektrogeräte und Akkus 
richtig entsorgt. Auf der Website finden Sie hilfreiche 
Informationen zur sicheren Entsorgung und zur 
Erkennung von Elektromaterial. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung! 
 
 
 
 
 
EINWOHNERGEMEINDE GRABEN 
Winkelstrasse 2 | 4913 Bannwil 
 

Telefon 062 963 22 50 
E-Mail gemeinde@graben.ch 
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Berichterstattung Jahresrechnung 2024 
 
Die vollständige Jahresrechnung kann ab Zeitpunkt der Publikation im Anzeiger Oberaargau wäh-
rend den Schalteröffnungszeiten bei der Gemeindeverwaltung eingesehen werden. Interessierten 
Personen wird die Finanzverwalterin gerne ihre Fragen zur Jahresrechnung beantworten. Zudem 
wird die Jahresrechnung 2024 auf der Homepage der Gemeinde Graben aufgeschaltet.   
  
Ergebnisse  

 
 
Ergebnis Gesamthaushalt  
Der Gesamthaushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 101'212.80 ab. Budgetiert 
war ein Aufwandüberschuss von CHF 152'040.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget be-
trägt CHF 50'827.20.  
  
Ergebnis Allgemeiner Haushalt  
Der Allgemeine Haushalt schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 97'353.56 ab. Budge-
tiert war ein Aufwandüberschuss von CHF 150'050.00. Die Besserstellung gegenüber dem Budget 
beträgt CHF 52'696.44.  
  
Wesentliche Abweichungen Gesamthaushalt  
Im Bereich Bildung war die Aufwandseite um rund CHF 24'900.00 weniger hoch als budgetiert. 
Hauptsächlich fiel der Beitrag an den Gemeindeverband Aare-Oenz tiefer aus, jedoch für den 
Oberstufenverband höher aus als vorgesehen. Keine Entschädigungen fielen an für das Gymna-
sium. Es musste weniger bezahlt werden an den Lastenausgleich Soziales von rund CHF 
4'700.00. Weiter blieb der Unterhalt Stassen & Signalisation sowie im Tiefbau von rund CHF 
23'500.00 unter dem budgetierten Betrag.   
  
Mindereinnahmen waren bei den Steuern natürliche Personen von rund CHF 25'200.00 und Steu-
ern juristischer Personen von CHF 10'900.00 zu verzeichnen. Mehreinnahmen resultierten bei den 
Steuern natürlichen Personen Vermögen von rund CHF 7'900.00.    
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Aus dem Finanz- und Lastenausgleich erhielt die Gemeinde Graben weniger Geld, insgesamt 
rund CHF 5'400.00.   
  
Ein ausserordentlicher buchhalterischer Gewinn erfolgte durch die Marktwertanpassung Finanz-
vermögen. Das bedeutet, die Liegenschaft Sprützehüsli/Magazin wurde vom Verwaltungs- ins Fi-
nanzvermögen entwidmet und musste aufgewertet werden. Daher resultiert ein einmaliger Buch-
gewinn von rund CHF 28'800.00.   
  
Spezialfinanzierungen  
Die Spezialfinanzierungen Abwasser und Abfall haben mit einem Aufwandüberschuss und die 
Spezialfinanzierung Wasser mit einem Ertragsüberschuss abgeschlossen. Gegenüber dem 
Budget sieht dies wie folgt aus:  
   
Rechnung Budget Abweichung  
SF Wasser + 2'458.15 + 6'730.00 - 4'271.85  
SF Abwasser - 6'552.30 - 8'580.00 + 2'027.70  
SF Abfall + 234.91 - 140.00 + 374.91  
  
Investitionen  
Es wurden gesamthaft Investitionen von CHF 15'554.75 getätigt. Dies beinhaltet das Projekt Um-
wandlung Sandplatz in Rasen beim Schulhaus und die Schlusszahlungen für die Wasserleitung 
Hubel.   
  
Nachkredite  
Total: CHF 75'759.43  
davon:   
gebunden CHF 51'163.63  
GR Kompetenz CHF 24'595.80  
zu beschliessen CHF 0.00  
  
Kommentierung der Erfolgsrechnung nach Funktionen je Bereich  
Nachfolgend werden die einzelnen Bereiche der Jahresrechnung genauer erläutert.   
  
0 Allgemeine Verwaltung  

  
  
  
Nettoergebnis  

Jahresrechnung 2024  Budget 2024  Jahresrechnung 2023  

Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

190‘349.26  6‘531.00  201‘100.00  6‘950.00  182'539.16  6'449.10  

  183‘818.26    194‘150.00    176'090.06  

Exekutive  
• Weniger Ausgaben von Sitzungsgeldern und beim freien Kredit.  

Allgemeine Dienste  
• Tiefere Ausgaben für Software und Lizenzen, wie auch für deren Unterhalt. Hingegen sind 

Mehrausgaben bei den Porti zu verzeichnen.   
Verwaltungsliegenschaften  

• Budgetpost in den Bereichen Heizmaterial, Unterhalt für das Gemeindehaus und Abschrei-
bungen unterschritten.  
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•  
  
1 Öffentliche Ordnung, Sicherheit  

  
Nettoergebnis  

Jahresrechnung 2024  Budget 2024  Jahresrechnung 2023  

Aufwand Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

40‘302.44 31‘264.60  41‘560.00  31‘100.00  39'624.00  35'681.75  

  9‘037.84    10'460.00    3'942.25  

Allgemeines Rechtswesen  
• Weniger Gebühren für das Baubewilligungsverfahren. Wie auch in den Bereichen Nachfüh-

rungen von Vermessungen.   
Feuerwehr  

• Kein Aufwand für Unterhalt für das Gebäude.   
• Beitrag an die Feuerwehr Buchsi-Oenz hat ich erhöht infolge Mehreinnahmen von Wehr-

dienstersatzabgaben.  
  
2 Bildung  

  
Nettoergebnis  

Jahresrechnung 2024  Budget 2024  Jahresrechnung 2023  

Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

575‘334.13  226‘812.22  600‘200.00  227‘700.00  577‘403.10  229‘667.50  

  348‘521.91    372‘500.00    327‘735.60  

Sekundarstufe/Oberstufe  
• Der Gemeindebeitrag an den Gemeindeverband Aare-Oenz fiel tiefer aus als budgetiert.   
• Beim Oberstufenverband Herzogenbuchsee wurden wiederum Abgrenzungen der Schul-

kosten 2024/2025 im Umfang von CHF 65‘555.15 vorgenommen. Für das Schuljahr 
2024/2025 besuchen sieben SchülerInnen die Oberstufe.  

Musikschulen  
• Tiefere Ausgaben beim Beitrag an Musikschulen.   

Schulliegenschaften  
• Weniger Ausgaben für Heizmaterial, Energie, Wasser, Abwasser und Kehricht.   
• Im Bereich Unterhalt wurde der Budgetposten nicht voll ausgeschöpft.   

Tagesbetreuung  
• Massiv höherer Beitrag an den Gemeindeverband Aare-Oenz.  

  
3 Kultur, Sport und Freizeit  

  
Nettoergebnis  

Jahresrechnung 2024  Budget 2024  Jahresrechnung 2023  

Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

11‘862.80  3‘357.25  14'070.00  3‘360.00  11'489.15  4'107.25  

  8’505.55    10‘710.00    7'381.90  

Übrige Kultur  
• Die Ausgaben für die Bundes- und Jungbürgerfeier sind leicht tiefer ausgefallen als budge-

tiert.   
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5 Soziale Sicherheit  

  
Nettoergebnis  

Jahresrechnung 2024  Budget 2024  Jahresrechnung 2023  

Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

302‘251.25  16‘295.74  308‘800.00  18'200.00  295'751.55  22'276.31  

  285‘955.51    290‘600.00    273'475.24  

Ergänzungsleistungen AHV/IV  
• Mehraufwand beim Lastenausgleich Ergänzungsleistung, jedoch Minderaufwand beim Las-

tenausgleich Soziales.   
Leistungen an das Alter  

• Leicht weniger Ausgaben für die Seniorenreise und Jubilarengeschenke.   
  
Kinderkrippen und Kinderhorte  

• Minderaufwand der KITA-Beiträge und Spielgruppen durch weniger Fälle.  
Regionaler Sozialdienst  

• Der Beitrag an den Regionalen Sozialdienst fiel leicht tiefer aus verglichen zum Budget.   
  
6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung  

  
Nettoergebnis  

Jahresrechnung 2024  Budget 2024  Jahresrechnung 2023  

Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

115‘667.00  2‘143.65  125‘500.00  4'100.00  118'225.97  234.90  

  113‘523.35    121‘400.00    117'991.07  

Gemeindestrassen  
• Durch den vermehrten Unterhalt von Strassen und Waldwegen sind die Ausgaben für die 

Maschinennutzung und der Einkauf von Jurarmergel gestiegen.   
• Ein Geschwindigkeitskonzept wurde in Auftrag gegeben.   
• Dafür benötigte es nicht den vollen Budgetumfang im Bereich Winterdienst.  

  
Gemeindeanteil Öffentlicher Verkehr  
Leichter Minderaufwand für den Gemeindeanteil Lastenausgleich öffentlicher Verkehr  
   
7 Umwelt und Raumordnung  

  
Nettoergebnis  

Jahresrechnung 2024  Budget 2024  Jahresrechnung 2023  

Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

204‘149.63  191‘355.15  233‘560.00  217‘250.00  232'225.41  220'395.21  

  12‘794.48    16‘310.00    11'830.20  

Wasserversorgung  
• Minderaufwand für Unterhalt der Leitungen und Hydranten/Wasserzähler sowie für Nach-

führungen.   
• Beauftragt wurde die Scheidegger AG für das Ausarbeiten des Projektes „Ersatz Wasserlei-

tung Schörlishäusern-Schwendi“, ehemalige WUL-Leitung.   
• Niedrigere Beiträge an Gemeindeverband WUL (Rückerstattung von zu viel bezahlten 

Akonto-Beiträgen).   
• Minderertrag bei den Verbrauchsgebühren.   
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Abwasserentsorgung  
• Tiefere Kosten für den Unterhalt des Leitungsnetzes und keine Auslagen für Kanalisations-

schächte, Pumpwerke.   
• Höhere Beiträge an die ZALA AG.  
• Minderertrag bei den Verbrauchsgebühren.  
• Mehrertrag von einmaligen Anschlussgebühren.   

  
Abfall  

• In diesem Bereich wurden praktisch alle Budgetposten sehr gut eingehalten, bei den Aus-
gaben wie auch den Einnahmen.   

Gewässerverbauungen  
• Weniger Ausgaben als geplant für den Gewässerunterhalt  

Friedhof und Bestattung allgemein  
• Minderaufwand beim Beitrag an den Gemeindeverband Begräbnisbezirk Herzogenbuch-

see.  
  
8 Volkswirtschaft  

  
Nettoergebnis  

Jahresrechnung 2024  Budget 2024  Jahresrechnung 2023  

Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

9‘516.70  35‘962.65  17‘100.00  34‘600.00  14'174.26  32'355.10  

26‘445.95    17'500.00    18'180.84    

  
Forstwirtschaft  

• Für den Unterhalt Wälder wurden weniger aufgewendet als budgetiert.   
• Demzufolge sind die Einnahmen aus Holzverkäufen leicht eingebrochen.   

Elektrizität allgemein  
• Mehreinnahmen bei den Konzessionen.  

  
9 Finanzen und Steuern  

  
Nettoergebnis  

Jahresrechnung 2024  Budget 2024  Jahresrechnung 2023  

Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  Aufwand  Ertrag  

67‘934.35  1‘003‘645.30  74‘870.00  1‘073‘500.00  63'399.95  963‘665.43  

935‘710.95    998‘630.00    900‘265.48    

Allgemeine Gemeindesteuern  
• Massive Mindereinnahmen bei den Einkommenssteuern natürliche Personen.  
• Mehreinnahmen bei den Vermögenssteuern sowie bei den Quellensteuern natürliche Per-

sonen.  
• Mindereinnahmen bei den Gewinnsteuern juristischen Personen.  

Sondersteuern   
• Mehreinnahmen bei den Sonderveranlagungen.  

Liegenschaftssteuern  
• Leichte Abnahme der Einnahmen von Liegenschaftssteuern.  

Finanz- und Lastenausgleich  
• Mindereinnahmen bei der Mindestausstattung und dem Disparitätenabbau.  

Liegenschaften des Finanzvermögens  
• Kein baulicher Unterhalt war notwendig.   
• Ausserordentlicher einmaliger Ertrag in Form durch Entwidmung des Sprützehüsli/Magazin 

vom Verwaltungs- ins Finanzvermögen.   
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Antrag der Exekutive  

GENEHMIGUNG:  
Gemäss Art. 71 Gemeindeverordnungverabschiedet der Gemeinderat die Jahresrechnung 2024 der 
Einwohnergemeinde Graben. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung in ihrer Gesamtheit am 
14.04.2025 beschlossen.  

 

 
Der Gemeindeversammlung wird beantragt, die Jahresrechnung 2024 mit dem Aufwandüber-
schuss im Gesamthaushalt von CHF 101'212.80 (Aufwandüberschuss Steuerhaushalt 
CHF 97'353.56) zu genehmigen.  
  
Gemeindeversammlungsrelevante Nachkredite sind keine zu genehmigen.  
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Aus dem Gemeinderat 
 
Ordentliche Gemeindeversammlung  
Die Gemeindeversammlung findet am Mittwoch, 18.06.2025 um 20.00 Uhr im Gemeindesaal des 
Gemeindehauses Graben statt. Dazu laden wir alle Stimmbürger/innen ganz herzlich ein.   
  
Traktanden  
  

1. Jahresrechnung 2024 | Beschlussfassung  
2. Teilrevision Organisationsreglement Schule Aare-Oenz | Genehmigung  
3. Kreditabrechnung Baukredit Oberstufe Herzogenbuchsee | Kenntnisnahme  
4. Mitteilungen und Verschiedenes  

  
Aktenauflage: Vom 15.05.2025 – 18. 06.2025 während den Öffnungszeiten bei der Gemeindever-
waltung, Winkelstrasse 2, Bannwil und auf der Gemeindehomepage.   
 
  ______________________________________________________________________________________  

 

 
NEU: Gemeindebriefkasten beim Schulhaus Graben  
 

Der Gemeinderat hat beschlossen, einen Ge-
meindebriefkasten aufzustellen, um den Bewoh-
ner/innen der Gemeinde eine bequeme Möglich-
keit zu bieten, Briefe oder andere Unterlagen an 
die Verwaltung zu übermitteln, ohne diese elekt-
ronisch oder per Post senden zu müssen.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Der Gemeindebriefkasten befindet sich beim Schulhaus Graben und wird einmal wöchentlich, 
jeweils am Mittwochmorgen, geleert.  
  
Wir hoffen, dass diese neue Möglichkeit zur Erleichterung der Kommunikation zwischen der Ge-
meinde und ihren Bewohner/innen beiträgt.  
  
Der Gemeinderat  
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Notizen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


